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Beteiligung des Bundes an den Kosten der Grundbuch¬

vermessung.

Die Kommission des Nationalrates für die Vorlage betreffend
Beteiligung des Bundes an den Kosten der Grundbuchvermessung

schlägt folgende Abänderungen und Ergänzungen der
bundesrätlichen Anträge vor. Der erste Artikel soll im Eingang lauten:
Art. 1. Der Bund richtet den Kantonen für die vorschriftsgemäß
und vom Bundesrat anerkannten Grundbuchvermessungen folgende
Beiträge aus: a bis d nach Vorlage des Bundesrates. Sodann soll
folgender Zusatz eingeschaltet werden: Der Bund entrichtet diese

Beiträge auch für die Kosten notwendiger Ergänzungen solcher
Vermessungswerke, die schon am 1. Januar 1907 bestanden haben,
sofern sie im übrigen den Anforderungen für die neue Vermessung
entsprechen. Endlich beantragt die Kommission neu folgenden
Artikel lbis: Der Bund bezahlt den Kantonen an die Besoldung
der nach seinen Vorschriften angestellten Nachprüfungsgeometer
einen Beitrag von 20°/0. Für die Artikel 2 bis 5 empfiehlt die
Kommission die Fassung des Bundesrates.

Literatur.
Der Kalender für Vermessungswesen und Kulturtechnik pro

1910, Stuttgart bei K. Wittwer, sei, unter Hinweis auf die im
Jahrgang 1908 d. Z. erschienene Besprechung, unsern Lesern als
unentbehrliches Nachschlagebuch empfohlen. Form und Inhalt
haben sich nur wenig geändert. Im Anhang bringt Herr Prof.
C. Müller von der landwirtschaftlichen Akademie Bonn-Poppelsdorf
wieder seine Übersicht über „Neues aus dem Gebiete des Ver-
messungswesens", eine Arbeit, in der trotz ihres kleinen Um-
fanges eine außerordentliche Summe von Fleiß und Sachkenntnis
in sorgfältiger Auswahl niedergelegt ist. Die wiederholte Erwähnung
unserer bescheidenen Zeitschrift sei ihm besonders verdankt. St.

Über die Ausführung der technischen Arbeiten bei Güter-
zusammenlegungen und Feldbereinigungen

von D. Fehl-, Stadtgeometer, Chef des Vermessungsamtes der Stadt Zürich.
Verlag von K. J. Wyß, Bern.

Der Verfasser dieses Buches und auch das Buch selbst sind
dem größeren Teile unserer Leser alte, liebe Bekannte, so daß es

als unnötig erscheinen möchte, mehr als das Erscheinen dieser neuen.
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vermehrten und verbesserten Auflage mitzuteilen. Wenn es
dennoch geschieht, so folge ich der Erfahrung, daß man ein
nützliches, trefflich durchgearbeitetes Buch nicht genug empfehlen, die
darin erörterten volkswirtschaftlichen Ziele nicht dringend genug
immer und immer klar legen soll. Wir alle kennen ja die hohe
Bedeutung der Meliorationen, ebenso in großen Um rissen das

Vorgehen, die Einleitung, Planaufnahme, Projektierung und
Ausführung. Wir wissen auch, daß beinahe jede Güterzusammenlegung
und Feldbereinigung kein Opfer, sondern volkswirtschaftlich einen
Gewinn bedeutet, es ist uns aber leider auch nur zu gut bekannt,
wie gering das Verständnis für die Hebung dieses Teiles unserer
Volkswirtschaft bei unsern Bauern, Staatsmännern und Politikern
noch ist, wie Knorzerei und Egoismus die Durchführung erschweren.

Und wenn irgend ein Büchlein den Anspruch darauf erheben
kann, einem allgemeinen Bedürfnisse entgegenzukommen, so ist es
das vorliegende. Zunächst für den projektierenden und ausführenden

Techniker bestimmt, ist es dennoch so einfach gehalten, daß
jeder einigermaßen gebildete Landwirt dem größten Teile der
Ausführungen zu folgen vermag. Und wäre der Textteil ihm
unverständlich, so ist die Sprache der graphischen Beilagen, die
Feldbereinigung und Güterzusammenlegung in Wannenberg, in
Grabs und Gams eine um so beredtere.

Das Buch sollte in der Bibliothek jedes Kantonsrates und
jedes landwirtschaftlichen Vereins einen Ehrenplatz finden, jeder
Landpfarrer sollte es kennen; es enthält den Text zu einer
eindringlichen Predigt, die trotz ihres profanen Charakters keine
Kanzel entweihen würde.

Kleinere Mitteilung1.
Die eidg. Landestopographie beabsichtigt, auf dem Homberg

bei Reinach, Kt. Aargau. ein Turmsignal erstellen zu lassen. Der
Homberg ist ein geradezu idealer Punkt zweiter Ordnung; er
liegt beinahe im Schnittpunkt der durch das Viereck erster
Ordnung Wiesenberg, Napf, Lägern, Rigi gebildeten Diagonalen. Dà
die Sicht nach dein Zentralpunkte Gysliflulr der aargauischen
Triangulation, die im Jahre 1869 geöffnet wurde, durch den
aufwachsenden Wald wieder verloren gegangen ist und auch die Sicht
nach Sgl. Röthlifluh gewonnen werden soll, muß zur Anlage eines
15 m hohen Turmsignals geschritten werden. Die Gemeinde Reinach
hat der Eidgenossenschaft den Platz unentgeltlich, aber mit der
Bedingung abgetreten, daß unter den durch die Natur der Sache

notwendigen Vorbehalten der Turm dem Publikum zugänglich
gemacht werde.


	Über die Ausführung der technischen Arbeiten bei Güterzusammenlegungen und Feldbereinigungen

